
Das Weberlein 
Die Christiane Weber Stiftung vergibt in diesem Herbst das dritte Mal 
ihren Preis für Kindermusik „Das Weberlein“. Der Preis wird in zwei 
Kategorien verliehen – ein Fachjurypreis und ein Publikumspreis.

Her damit!
Die Christiane Weber Stiftung zeichnet mit dem Preis „Das Weberlein“ 
Kinderlieder aus. Dafür rufen wir alle SongwriterInnen auf, ein Lied ein-
zureichen. Egal ob albern, cool, poetisch, witzig – wir suchen Kindermu-
sik mit dem gewissen Etwas.

Ein Jurypreis und ein Publikumspreis - jeweils mit 3.000 Euro dotiert – werden 
am 7. September 2024 in Berlin im Lido bei einem Live-Konzert verliehen. 

Teilnahmebedingungen
Jedes Lied für Kinder von 3-10 Jahren darf an diesem Wettbewerb teilnehmen. Es soll ein selbst 
komponiertes und selbst getextetes Musikstück mit Mitsingqualität sein. Die Länge kann bis zu  
5 Minuten betragen. Bewerben können sich EinzelkünstlerInnen und Bands, allerdings keine 
Orchester oder Chorensembles. Es sind sowohl Studioaufnahmen wie auch Live-Aufnahmen 
zum Wettbewerb zugelassen. PreisträgerInnen aus den Vorjahren können sich nicht nochmal be-
werben. Die PreisträgerInnen spielen an diesem Termin live, daher ist die Teilnahme an diesem 
Termin Bedingung für die Teilnahme am Wettbewerb.

Schickt euer Lied entweder als CD oder als Datei in einem gängigen Audioformat spätestens bis 
zum 30.04.2024 an die Christiane Weber Stiftung:

musik@christiane-weber-stiftung.de

Die Stiftungsadresse lautet:  
Christiane-Weber-Stiftung
c/o Conversio Institut, 
Mathildenstraße 15a, 
45130 Essen
0203-4857770

Es zählt das Datum des Poststempels 
oder des Email-Eingangs.
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